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§ 1 Geltungsbereich, Allgemeine Regelungen 
 
1.1 Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen für 

die Überlassung von Anwendersoftware 
(nachfolgend „AGB-Software") der GFOS 
Schweiz AG (nachfolgend „GFOS") regeln den 
rechtlichen Rahmen für die zeitlich unbefris-
tete Überlassung von Anwendersoftware 
(nachfolgend „Software“) der GFOS.  

 
1.2 Diese AGB-Software gelten ausschließlich ge-

genüber Unternehmern im Sinne der Schwei-
zer Gesetzgebung, das heißt gegenüber natür-
lichen oder juristischen Personen, die bei Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ih-
rer gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit handeln, einschließlich juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts und öf-
fentlich-rechtliche Sondervermögen.  Bestel-
lungen von Verbrauchern werden von GFOS 
nicht angenommen. Als „Kunde“ wird nachfol-
gend jedes Unternehmen bezeichnet, welches 
mit GFOS unter Einbeziehung dieser AGB-
Software einen Vertrag zur Überlassung von 
Software abschließt (nachfolgend „Überlas-
sungsvertrag“ genannt). 

 
1.3 Diese AGB-Software und die hierin in Bezug 

genommenen Dokumente gelten ausschließ-
lich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende AGB des Kunden werden nur dann 
und insoweit Überlassungsvertragsbestand-
teil, als die Parteien ihre Geltung ausdrücklich 
und schriftlich vereinbart haben. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, bei-
spielsweise auch dann, wenn GFOS in Kenntnis 
der AGB bzw. der Einkaufsbedingungen des 
Kunden mit der Leistungserbringung an ihn 
vorbehaltlos beginnt. 

 
1.4 Die in diesen AGB-Software in Bezug genom-

menen Dokumente, insbesondere die Produkt- 
bzw. Modulbeschreibung (nachfolgend „Pro-
duktbeschreibung“), die Investitionsübersicht 
und das Angebot von GFOS, sind integrale Be-
standteile des zwischen den Parteien 

geschlossenen Überlassungsvertrages. Be-
zugnahmen auf Dokumente betreffen, soweit 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
die jeweils geltende Fassung der Dokumente.  

 
1.5 Im Einzelfall zwischen GFOS und dem Kunden 

getroffene, individuelle Vereinbarungen (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 
diesen AGB-Software. Für den Inhalt derarti-
ger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Ver-
trag bzw. die schriftliche Bestätigung von 
GFOS maßgebend. 

 
1.6 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vor-

schriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
in diesen AGB-Software nicht unmittelbar ab-
geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden. 

 
1.7 Die Bestimmungen dieser AGB-Software gel-

ten entsprechend für die Überlassung der An-
wendungsdokumentation sowie die Überlas-
sung von Patches, Updates, Upgrades sowie 
neuer Releases und Versionen der Software an 
den Kunden im Rahmen der Nachbesserung 
oder des Softwaresupports. 

 
§ 2 Vertragsschluss, Leistungsfristen und Leistungs-
umfang 
 
2.1 Alle Angebote von GFOS erfolgen freibleibend 

und unverbindlich, es sei denn, sie wurden als 
verbindlich gekennzeichnet. Sie sind lediglich 
Aufforderungen an den Kunden zu Bestellun-
gen.  

 
2.2 Erteilt der Kunde auf der Grundlage der frei-

bleibenden Angebote einen Auftrag, so kommt 
ein Überlassungsvertrag – auch im laufenden 
Geschäftsverkehr – erst durch die schriftliche 
Auftragsbestätigung von GFOS zustande 
(ausreichend auch per E-Mail). In allen anderen 
Fällen erfolgt der Abschluss des 
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Überlassungsvertrags spätestens durch Aus-
führung der Leistungen bzw. Überlassung der 
Software. Sofern eine Auftragsbestätigung 
durch GFOS erfolgt, ist für den Inhalt des 
Überlassungsvertrages, insbesondere für den 
Umfang der Softwareüberlassung sowie die 
Lieferzeit bzw. sonstige Leistungsfristen, allein 
diese maßgebend. 

 
2.3  Termine und Fristen sind unverbindlich, es sei 

denn, sie sind ausdrücklich und schriftlich als 
verbindlich vereinbart. GFOS kommt mit einer 
Leistungspflicht erst dann in Verzug, wenn 
der Kunde GFOS zuvor schriftlich abgemahnt 
und erfolglos eine angemessene Frist zur 
Leistungserbringung gesetzt hat. Für die Ein-
haltung von Lieferterminen und den Gefahr-
übergang ist bei körperlichem Versand der 
Zeitpunkt maßgeblich, in dem GFOS die Soft-
ware dem Transporteur übergibt, ansonsten 
der Zeitpunkt, in dem die Software abrufbar 
bereitgestellt ist und dies dem Kunden mitge-
teilt wird. Das Interesse des Kunden an der 
Lieferung entfällt bei Liefer- oder Leistungs-
verzug mangels anderer schriftlicher Verein-
barung nur dann, wenn GFOS wesentliche 
Teile nicht oder verzögert liefert. GFOS gerät 
nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Er-
füllung von Verpflichtungen gegenüber 
GFOS, auch solchen aus anderen Verträgen, 
in Verzug ist. 

 
2.4 Der Kunde erwirbt von GFOS die im Angebot 

näher bezeichnete Software unter den in die-
sen AGB-Software vereinbarten Nutzungsbe-

dingungen. 
 
2.5 Der Funktionsumfang der Software sowie die 

technischen Nutzungsvoraussetzungen sind 
in der Produktbeschreibung für die jeweilige 
Software festgelegt. Für den Funktionsum-
fang von Software von Drittherstellern (nach-
folgend „Drittprodukte“) gelten die Angaben 
im GFOS Angebot sowie nachrangig die Pro-
duktbeschreibungen des jeweiligen Herstel-
lers („Dritt-Produktbeschreibung“). Dem 
GFOS Angebot ist die für die jeweiligen Dritt-
produkte geltende Dritt-Produktbeschrei-
bung entweder beigefügt oder GFOS ver-
weist im Angebot auf die Webseite des Her-
stellers, über die der Kunde die Dritt-Produkt-
beschreibung einsehen und herunterladen 

kann. Die Angaben in der Produktbeschrei-
bung von GFOS und in der Dritt-Produktbe-
schreibung  sind indes nicht als Beschaffen-
heitsgarantie für die jeweilige Software zu 
verstehen, soweit diese nicht ausdrücklich als 
solche in der Produktbeschreibung bezeich-
net werden. 

 
2.6 Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich zu 

prüfen, ob die Software für den von ihm vor-
gesehenen Verwendungszweck geeignet ist. 
Eine verbindliche Beratung dazu wird durch 
GFOS nur erbracht, wenn GFOS dies mit dem 
Kunden schriftlich, aufgrund eines gesonder-
ten Beratungsauftrags, vereinbart hat. 

 
3.6 Soweit nicht ausdrücklich in der Produktbe-

schreibung oder im jeweiligen Überlassungs-
vertrag vereinbart, schuldet GFOS keine wei-
teren Leistungen, insbesondere keine Installa-
tions-, Support-, Einrichtungs-, Beratungs-, 
Anpassungs- und/ oder Schulungsleistungen. 
Weitere Angaben zur Software, z.B. in Pros-
pekten, auf Internetseiten oder im Rahmen 
von mündlichen Präsentationen, sind keine 
Beschaffenheitsangaben, sofern diese Anga-
ben nicht ausdrücklich auch in der Produktbe-
schreibung genannt werden. 

 
§ 3 Überlassung der Software, Leistungspflichten 
 
3.1 Die Software wird mangels anderer Absprache 

in der bei Abschluss des Überlassungsvertra-
ges aktuellen Fassung zusammen mit der zu-
gehörigen Anwendungsdokumentation (in 
elektronischer Form in der Hilfe-Funktion der 
Software) an den Kunden überlassen. 
 

3.2 GFOS bewirkt die Überlassung der Software, 
indem GFOS nach eigener Wahl entweder (i.) 
dem Kunden die im Angebot festgelegte An-
zahl von Programmkopien der Software auf 
einem marktüblichen maschinenlesbaren Da-
tenträger überlässt oder (ii.) die Software zum 
Download über das Internet bereitstellt. 

 
3.3 Der Quellcode der Software ist nicht Ver-

tragsgegenstand und wird dem Kunden nicht 
überlassen. 

 
3.4  Für die Installation der Software sind die in der 

Produktbeschreibung und/oder der Anwen-
dungsdokumentation (u. a. 
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Kompatibilitätsliste) beschriebenen Installati-
onshinweise, insb. die Hard- und Software-
umgebung, die beim Kunden vorhanden sein 
muss, zu beachten. 

 
3.5  GFOS ist lediglich verpflichtet, aus ihrem ei-

genen Warenvorrat zu leisten. Ein Beschaf-
fungsrisiko übernimmt GFOS nur kraft schrift-
licher, gesonderter Vereinbarung unter Ver-
wendung der Wendung „übernehmen wir das 
Beschaffungsrisiko…“. Die Übernahme eines 
Beschaffungsrisikos wird insbesondere nicht 
allein dadurch begründet, dass GFOS zur Lie-
ferung einer nur der Gattung nach bestimm-
ten Sache verpflichtet ist. 

 
§ 4 Nutzungsrechte 
 
4.1 Alle Rechte an der Software stehen aus-

schließlich GFOS bzw. den jeweiligen Lizenz-
gebern von GFOS zu. Die Software wird durch 
das Urheberrecht sowie internationale Ab-
kommen zum Schutz des geistigen Eigen-
tums geschützt. 

 
4.2 Mit vollständiger Bezahlung der vereinbarten 

Vergütung räumt GFOS dem Kunden das 
nicht-ausschließliche sowie nicht-unterlizen-
zierbare, zeitlich unbegrenzte Recht ein, die 
im Objektcode überlassene Software nur für 
die im Überlassungsvertragsvertrag festge-
legten Zwecke und nur für die internen Ge-
schäftszwecke des Kunden zu nutzen, jedoch 
nur für das zwischen den Parteien vereinbarte 
Bestimmungsland, in dem die Software ver-
wendet werden soll. Ohne ausdrückliche Ver-
einbarung wird das Nutzungsrecht aus-
schließlich für das Land eingeräumt, in dem 
der Kunde seinen Geschäftssitz hat. Das Nut-
zungsrecht beinhaltet das Recht, die Soft-
ware auf einer Hardware zu installieren und zu 
vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfäl-
tigung für den vertragsgemäßen Gebrauch 
notwendig ist. Zu den notwendigen Verviel-
fältigungen zählen die Installation der Soft-
ware in den Massenspeicher der eingesetzten 
Hardware sowie das Laden der Software in 
den Arbeitsspeicher. 

 
4.3 Der Kunde darf die Software nur in dem im 

Angebot festgelegten Umfang nutzen (z.B. 
hinsichtlich der maximalen Anzahl der Anwen-
der). Das vorübergehende oder dauerhafte 

Zur-Verfügung-Stellen der Software im Re-
chenzentrumsbetrieb für Dritte (z.B. als „Soft-
ware as a Service“) sowie die Vermietung sind 
unzulässig. 

 
4.4 Der Kunde kann eine Kopie der Software zu 

Sicherungszwecken erstellen. Diese Siche-
rungskopie ist als solche zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien sind an einem gegen den 
unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten 
Ort aufzubewahren. Der Kunde ist verpflich-
tet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die 
Software durch geeignete Vorkehrungen zu 
verhindern. 

 
4.5 Der Kunde erhält keine Rechte zur Bearbei-

tung der Software und darf Bearbeitungen 
nur dann durchführen, soweit dies durch 
zwingende Gesetze ausdrücklich erlaubt oder 
vertraglich vereinbart ist. GFOS weist darauf 
hin, dass schon geringfügige Änderungen zu 
erheblichen, nicht vorhersehbaren Störungen 
im Ablauf der Software führen können. Der 
Kunde ist zur Dekompilierung der Software 
nur in den Grenzen des Art. 21 URG berechtigt 
und erst, wenn GFOS nach schriftlicher Auf-
forderung mit angemessener Frist nicht die 
notwendigen Daten und/oder Informationen 
zur Verfügung gestellt hat, um Interoperabili-
tät mit anderer Hard- und Software herzustel-
len. 

 
4.6 Urhebervermerke, Seriennummern, Versions-

nummern, Markenzeichen oder sonstige Iden-
tifikationsmerkmale der Software dürfen in 
keinem Fall geändert oder entfernt werden. 
Gleiches gilt für die Unterdrückung der Bild-
schirmanzeige entsprechender Merkmale. 

 
4.7 Der Kunde darf die Software einem Dritten 

nur vollständig und nicht nur vorübergehend 
überlassen. Im Falle einer vollständigen und 
nicht nur vorübergehenden Weitergabe hat 
der Kunde (i) seine eigene Nutzung der Soft-
ware (einschließlich aller erhaltenen Patches, 
Updates, Upgrades sowie neue Releases und 
Versionen) vollständig und endgültig aufzu-
geben, (ii) sämtliche Kopien (einschließlich Si-
cherheitskopien) entweder an den Dritten 
weiterzugeben oder zu zerstören, (iii) dem 
Dritten eine Kopie dieser AGB-Software so-
wie etwaige weitere zwischen den Parteien 
vereinbarte Nutzungs- und 
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Überlassungsbedingungen zu übergeben, so-
wie (iv) GFOS unverzüglich schriftlich über 
die Überlassung zu informieren, einschließlich 
von Namen und Adresse des Dritten. 

 
4.8 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, 

darf der Kunde die Software nur in der 
Schweiz und/oder dem vereinbarten Bestim-
mungsland nutzen. In keinem Fall darf die 
Software in oder aus Ländern heraus genutzt 
werden, in denen die Nutzung der Software 
nach dem anwendbaren Import-, Exportkon-
troll- oder Sanktionsrechts unzulässig ist. 
Auch darf die Software nicht durch Unterneh-
men oder Personen genutzt werden, mit de-
nen aufgrund des anwendbaren Import-, Ex-
portkontroll- oder Sanktionsrechts keine Ge-
schäfte getätigt werden dürfen, z.B. weil sie 
auf einer anwendbaren Sanktionsliste aufge-
führt sind.  

 
4.9 GFOS ist berechtigt, den tatsächlichen Li-

zenzumfang des Kunden anhand der im Sys-
tem hinterlegten Lizenzgrößen und der An-
zahl aktiver Nutzer zu überprüfen („Lizenzver-
messung“). Ziel der Lizenzvermessung ist die 
Feststellung, ob die vereinbarten Lizenzen 
korrekt genutzt werden. Der Kunde erhält 
nach Abschluss eine Aufstellung der ermittel-
ten Lizenzdaten sowie etwaiger daraus resul-
tierender Vergütungsanpassungen. Einwen-
dungen gegen die Abrechnung aus der Li-
zenzvermessung sind innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang mindestens in Textform geltend 
zu machen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine 
Mitteilung, ist GFOS berechtigt, die Abrech-
nung auf Grundlage der Aufstellung vorzu-
nehmen.   

 
§ 5 Drittsoftware, Open Source Software 
 
5.1 Soweit die Software Bestandteile von Stan-

dardsoftware eines Dritten (nachfolgend 
„Drittsoftware“ genannt) enthält, gelten für 
die Nutzung dieser Drittsoftware vorrangig 
die entsprechenden Lizenzbedingungen des 
jeweiligen Softwareherstellers. Der Kunde 
verpflichtet sich, die jeweiligen Lizenzbedin-
gungen vollumfänglich und jederzeit einzu-
halten. Dem GFOS Angebot sind die für die je-
weilige Drittsoftware geltenden Lizenzbedin-
gungen entweder beigefügt oder GFOS ver-
weist im Angebot auf die Webseite des 

Softwareherstellers, über die der Kunde die 
Lizenzbedingungen einsehen und herunterla-
den kann. Für die Nutzung einer Drittsoftware 
kann es zudem erforderlich sein, dass der 
Kunde beim Installationsvorgang seine Zu-
stimmung zur Geltung der Lizenzbedingun-
gen des jeweiligen Softwareherstellers er-
klärt. Soweit der Kunde GFOS gemäß geson-
derter Beauftragung mit der Installation der 
Drittsoftware beauftragt hat, ist GFOS vom 
Kunden bevollmächtigt, im Namen des Kun-
den eine solche Zustimmungserklärung abzu-
geben und den Kunden hierdurch zur Einhal-
tung der Lizenzbedingungen gegenüber dem 
Softwarehersteller verbindlich zu verpflich-
ten. 

 
5.2 Die Software enthält möglicherweise Be-

standteile von Open Source Software, für die 
dann gesonderte Lizenzbedingungen der je-
weiligen Rechteinhaber gelten. Die jeweiligen 
Lizenzbedingungen der Rechteinhaber wer-
den dem Kunden auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt und sind gegenüber den Nutzungs-
rechten dieser AGB-Software vorrangig; dies 
gilt auch für Gewährleistungs- und Haftungs-
ausschlüsse der Open Source Software Li-
zenzbedingungen. Open Source Software 
und die für diese gesondert geltenden Lizenz-
bedingungen werden, soweit erforderlich, in 
der Software und/oder der Produktbeschrei-
bung angezeigt und/oder in den dem Versi-
onsstand beigefügten readme.txt, notices.txt 
bzw. licenses.txt aufgeführt und/oder dem 
Kunden anderweitig zur Verfügung gestellt. 
Der Source Code der Open Source Software 
ist gegebenenfalls unter dem dort jeweils an-
gegebenen Link bzw. auf Anfrage verfügbar. 
Soweit die Lizenzbedingungen einer Open 
Source Software ein Recht zur Bearbeitung 
für eigene Zwecke des Kunden und damit ver-
bunden zum Reverse Engineering für die 
Zwecke der Fehlerbehebung einer auf diese 
Open Source Software zugreifenden Soft-
ware erfordern, räumt GFOS dies hiermit dem 
Kunden ein; widersprechende Regelungen im 
jeweiligen Überlassungsvertrag entfalten in-
soweit keine Geltung. 

 
 
 
 



 

 

 

  

Allgemeine Vertragsbedingungen für die  
Überlassung von Anwendersoftware / Stand: November 2025  / 5 

§ 6 Mitwirkungsleistungen, Nutzungsvoraussetzun-
gen, Kontrollrecht 
 
6.1 Der Kunde hat sich über die wesentlichen 

Funktionsmerkmale der Software informiert 
und trägt das alleinige Risiko bezüglich der 
von ihm mit der Software vorgenommenen 
Nutzungshandlungen. 

 
6.2 Die Einrichtung einer funktionsfähigen Hard- 

und Softwareumgebung für die Nutzung der 
Software liegt in der alleinigen Verantwor-
tung des Kunden. Die für die Nutzung der 
Software benötigte Hard- und Softwareum-
gebung sowie ggf. sonstige Nutzungsvoraus-
setzungen (z.B. erforderliche Drittsoftware) 
sind in der Produktbeschreibung und/oder der 
Anwendungsdokumentation (u. a. Kompatibi-
litätsliste) festgelegt. Soweit zur Nutzung der 
Software der Einsatz einer Drittsoftware er-
forderlich ist, ist diese nicht Teil der Software, 
sondern gesondert vom Kunden zu erwerben. 

 
6.3 Der Kunde testet die Software in seiner IT-

Umgebung vor deren Einsatz gründlich auf 
Mangelfreiheit und auf Verwendbarkeit in der 
bestehenden Hard- und Softwarekonfigura-
tion. Dies gilt auch für ggf. nach Vertrags-
schluss überlassene Patches, Updates, Up-
grades sowie neue Releases und Versionen 
der Software.  

 
6.4 Der Kunde beachtet die von GFOS in der Pro-

duktbeschreibung für die Installation und den 
Betrieb der Software gegebenen Hinweise. 

 
6.5 Der Kunde gewährt GFOS zur Fehlersuche 

und -behebung Zugang zur Software, nach 
Wahl des Kunden unmittelbar und/oder mit-
tels Datenfernübertragung. 

 
6.6 Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen 

für den Fall, dass die Software ganz oder teil-
weise nicht ordnungsgemäß arbeitet (z.B. 
durch tägliche Datensicherung, Störungsdi-
agnose, regelmäßige Überprüfung der Daten-
verarbeitungsergebnisse). Soweit der Kunde 
nicht ausdrücklich vorab darauf hinweist, darf 
GFOS davon ausgehen, dass alle Daten des 
Kunden, mit denen GFOS in Berührung kom-
men kann, gesichert sind. 

 

6.7 GFOS ist berechtigt, zu prüfen, ob die Soft-
ware in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen dieser AGB-Software und dem Über-
lassungsvertrag genutzt wird. Zu diesem 
Zweck darf GFOS vom Kunden Auskunft ver-
langen, insbesondere über die Anzahl der An-
wender und den sonstigen Umfang der Nut-
zung der Software. 

 
6.8 Der Kunde unterstützt die zur Leistungser-

bringung erforderlichen Tätigkeiten von 
GFOS. Hierzu gehört insbesondere die recht-
zeitige und vollständige Erteilung und Be-
schaffung aller notwendigen Informationen 
für eine ordnungsgemäße Leistungserbrin-
gung. Der Kunde stellt sicher, dass alle für die 
Lieferung der Software erforderlichen Mitwir-
kungsleistungen rechtzeitig, vollständig und 
für GFOS unentgeltlich erbracht werden.  

 
6.9 Der Kunde wird dafür Sorge tragen, dass die 

Mitarbeitenden des Kunden, die GFOS bei der 
Leistungserbringung unterstützen, sowie 
Dienstleister des Kunden, auf deren Mitwir-
kung GFOS angewiesen ist, zu den vereinbar-
ten Zeiten verfügbar sind und alle erforderli-
chen Mitwirkungshandlungen erbringen. Der 
Kunde ist dafür verantwortlich, dass seine 
Mitarbeitenden die erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen besitzen, um die 
ihnen zugeteilten Aufgaben zu erfüllen. 

 
6.10 Der Kunde ist verpflichtet, GFOS im Rahmen 

der Leistungserbringung angemessen zu un-
terstützen und insbesondere sämtliche Vo-
raussetzungen im Bereich seiner Betriebs-
sphäre zu schaffen, die für GFOS zur ord-
nungsgemäßen Erbringung der Leistungen 
erforderlich sind.  

 
6.11 Der Kunde pflegt seine internen Systeme und 

technischen Umgebungen/Ausstattungen 
selbst. . 

 
6.12 Der Kunde bewahrt seine Unterlagen selbst in 

Übereinstimmung mit geltendem Recht auf 
und wird insbesondere alle Originalbelege der 
an GFOS gelieferten Informationen selbst 
verwalten. 

 
6.13 GFOS leistet dem Kunden weder rechtliche 

noch buchhalterische oder steuerliche Bera-
tung und der Kunde verlässt sich in Bezug auf 
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solche Beratungen ausschließlich auf seine ei-
genen Berater. 

 
6.14 Sofern dies im Rahmen der Leistungserbrin-

gung erforderlich ist, gewährt der Kunde den 
von GFOS eingesetzten Beratern unmittelbar 
oder mittelbar Zugang zu Software und IT-
Systemen sowie ein einfaches, zeitlich auf den 
Zeitraum der Gewährleistung beschränktes 
Nutzungsrecht zur vertrags- und bestim-
mungsgemäßen Nutzung von Systemen und 
Applikationen des Kunden. Es liegt im Verant-
wortungsbereich des Kunden, den ordnungs-
gemäßen Betrieb der notwendigen Software 
und IT-Systeme sicherzustellen. Soweit der 
Kunde GFOS für die Leistungserbringung In-
halte, Materialien, Daten und Informationen 
bereitstellt, stellt er sicher, dass diese frei von 
Rechten Dritter sind, die der Leistungserbrin-
gung durch GFOS entgegenstehen könnten. 
 

6.15 Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen 
für den Fall, dass die Software mit Störungen 
behaftet ist (z. B. durch Datensicherung, Stö-
rungsdiagnose, regelmäßige Überprüfungen). 
Soweit im Einzelfall kein ausdrücklicher 
schriftlicher Hinweis seitens des Kunden er-
folgt, können die von GFOS eingesetzten Be-
rater jederzeit davon ausgehen, dass alle Da-
ten, mit denen sie in Berührung kommen kön-
nen, gesichert sind. 

 
6.16 Die vom Kunden zu erbringenden Mitwir-

kungs-leistungen stellen eine echte vertragli-
che Verpflichtung gegenüber GFOS und 
nicht nur eine Obliegenheit dar. Solange Mit-
wirkungsleistungen des Kunden nicht ver-
tragsgemäß erbracht sind, ist GFOS von der 
betreffenden Leistungspflicht ganz oder teil-
weise insoweit befreit, wie GFOS auf die je-
weilige Mitwirkung oder Beistellung angewie-
sen ist. Die entsprechenden Leistungsfristen 
verschieben sich um einen angemessenen 
Zeitraum. GFOS ist nicht verantwortlich für 
Leistungsstörungen, die durch die nicht ver-
tragsgemäße Erbringung von Mitwirkungs-
leistungen durch den Kunden entstehen. 
Durch die nicht vertragsgemäße Erbringung 
der Mitwirkungsleistungen entstehender 
Mehraufwand von GFOS kann von GFOS ge-
sondert nach Aufwand in Rechnung gestellt 
werden. Ggf. weitergehende Ansprüche von 
GFOS bleiben unberührt. 

§ 7 Kaufpreis, Zahlungsbedingungen 
 
7.1 Der Kaufpreis für die Software ist im jeweili-

gen Angebot von GFOS bzw. in der Investiti-
onsübersicht zur jeweiligen Software gere-
gelt. 

 
7.2 Alle Preise von GFOS verstehen sich grund-

sätzlich in CHF zuzüglich Verpackung, Fracht 
sowie vom Kunden zu tragender Umsatz-
steuer in der jeweils gesetzlich vorgeschrie-
benen Höhe. Die Umsatzsteuer wird in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise 
sowie Preiszuschläge werden nach der im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses allgemein 
gültigen Investitionsübersicht von GFOS er-
mittelt, soweit nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. 

 
7.3 Die Rechnungen von GFOS sind ohne jeden 

Abzug (z.B. Skonto) zahlbar binnen vierzehn 
(14) Kalendertagen nach Rechnungsdatum, 
sofern nicht schriftlich etwas anderes verein-
bart wurde. Als Tag der Zahlung gilt das Da-
tum des Geldeinganges bei GFOS oder der 
Gutschrift auf dem Konto von GFOS. 

 
7.4 Der Käufer ist zu einer Nutzung der Software, 

die über die im Überlassungsvertrag einge-
räumten Nutzungsrechte hinausgeht, nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
GFOS berechtigt. Bei Mehrnutzung ohne Zu-
stimmung (insb. beim gleichzeitigen Einsatz 
einer größeren Zahl von Anwendern als ver-
einbart) ist GFOS berechtigt, den für die wei-
tergehende Nutzung anfallenden Betrag gem. 
der zu diesem Zeitpunkt gültigen Investiti-
onsübersicht von GFOS in Rechnung zu stel-
len, soweit der Kunde nicht einen wesentlich 
niedrigeren Schaden von GFOS nachweist. 
Weitergehende außervertragliche Schadens-
ersatzansprüche bleiben unberührt.  

 
7.5 Einmalige Dienst- oder Werkleistungen, ins-

besondere im Rahmen der ggf. erforderlichen 
Implementierung der Software, die der Kunde 
wünscht, die aber nicht zu den im Überlas-
sungsvertrag vereinbarten Leistungsumfang 
gehören, wird GFOS auf Basis einer gesonder-
ten Vereinbarung gemäß der jeweils gültigen 
Investitionsübersicht gesondert anbieten und 
in Rechnung stellen. 
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7.6 Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festge-
stellten oder unbestrittenen Forderungen 
aufrechnen. Er ist zur Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten gegenüber GFOS 
nur berechtigt, wenn der geltend gemachte 
Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann vom Kunden nur insoweit ausgeübt wer-
den, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. Die Abtre-
tung von gegen GFOS gerichteter Ansprüche 
ist ausgeschlossen. Vorgenanntes gilt jedoch 
nicht im Anwendungsbereich des Art. 164 OR. 

 
§ 8 Sach- und Rechtsmängel, Verjährung 
 
8.1  GFOS leistet nach den Regeln des Kaufrechts 

Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit 
der Software und dafür, dass der Nutzung der 
Software im vertraglichen Umfang durch den 
Kunden keine Rechte Dritter entgegenstehen. 
Die Gewähr für die Freiheit der Software von 
Rechten Dritter gilt jedoch nur für das zwi-
schen den Parteien vereinbarte Bestim-
mungsland, in dem die Software verwendet 
werden soll. Ohne ausdrückliche Vereinba-
rung gilt die Gewähr für das Land, in dem der 
Kunde seinen Geschäftssitz hat. 

 
8.2 Der Kunde übernimmt in Bezug auf alle Liefe-

rungen und Leistungen von GFOS in Durch-
führung des Überlassungsvertrages eine Un-
tersuchungs- und Rügepflicht entsprechend 
Obligationsrecht. Der Kunde hat GFOS Män-
gel unverzüglich unter Angabe der ihm be-
kannten und für deren Erkennung zweckdien-
lichen Informationen zu melden. Der Kunde 
hat im Rahmen des Zumutbaren die Maßnah-
men zu treffen, die eine Feststellung der Män-
gel und ihrer Ursachen erleichtern. Die Mel-
dung hat insbesondere folgende Angaben zu 
enthalten:  
-  die aufgetretenen Probleme,  
- die betroffene Programmfunktiona-

lität, 
- die Anzahl der betroffenen Anwen-

der, einen Screenshot der Problem-
stellung sofern über die Benutzer-
oberfläche zu sehen und eine Fehler-
beschreibung, 

- die Schilderung der System- und 
Hardwareumgebung sowie ggf. si-
multan genutzter Drittsoftware. 

Eine nicht form- und/oder fristgerechte Rüge 
schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus 
Pflichtverletzung wegen Sachmängeln aus. 
Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen oder arg-
listigen Handelns seitens GFOS, der Über-
nahme einer Garantie der Mängelfreiheit 
durch GFOS oder bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
8.3 Der Kunde hat im Rahmen des Zumutbaren 

die Maßnahmen zu treffen, die eine Feststel-
lung der Mängel und der Ursachen erleichtern. 
GFOS wird auf eigene Kosten die Ursache ei-
nes Mangels ermitteln. Über den jeweiligen 
Stand und Erfolg dieser Bemühungen wird 
GFOS den Kunden regelmäßig berichten. 
Führt die Ursachenermittlung zu dem Ergeb-
nis, dass eine Störung der Software nicht auf 
einen von GFOS zu vertretenden Mangel zu-
rückzuführen ist, muss GFOS die Störung nur 
beseitigen, wenn der Kunde sich bereit er-
klärt, die damit verbundenen Kosten zu über-
nehmen. 

 
8.4 GFOS leistet bei Sachmängeln zunächst Ge-

währ durch Nacherfüllung. Hierzu überlässt 
GFOS nach ihrer Wahl dem Kunden einen 
neuen, mangelfreien Softwarestand, insbe-
sondere Patches, Bugfixes oder neue Versio-
nen der Software oder beseitigt den Mangel 
auf sonstige Weise. Den überlassenen neuen 
Softwarestand hat der Kunde zu übernehmen 
und auf seiner Hardware gemäß den Installa-
tionsanweisungen von GFOS zu installieren, 
soweit der vertragsgemäße Funktionsumfang 
der Software erhalten bleibt. Die Beseitigung 
eines Mangels kann darüber hinaus auch in 
der Form von Handlungsanweisungen gegen-
über dem Kunden erfolgen. Der Kunde hat 
derartige Handlungsanweisungen zu befol-
gen. 

 
8.5  Bei Rechtsmängeln leistet GFOS zunächst 

Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu wird 
GFOS nach eigener Wahl und auf eigene Kos-
ten (i) dem Kunden die Möglichkeit zur Nut-
zung der Software verschaffen, oder (ii) die 
Software austauschen oder so abändern, dass 
das Schutzrecht des Dritten nicht verletzt 
wird, die Software aber weiterhin den vertrag-
lichen Vereinbarungen entspricht. Letzteres 
kann insbesondere durch die Überlassung ei-
nes neuen Softwarestandes erfolgen, den der 
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Kunde zu übernehmen hat, soweit der ver-
tragsgemäße Funktionsumfang der Software 
erhalten bleibt. 

 
8.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde 

berechtigt, eine angemessene Nachfrist zur 
Mangelbeseitigung zu setzen. Er hat dabei 
ausdrücklich und schriftlich darauf hinzuwei-
sen, dass er sich das Recht vorbehält, bei er-
neutem Fehlschlagen vom Überlassungsver-
trag zurückzutreten und/oder Schadenser-
satz zu verlangen. Schlägt die Mangelbeseiti-
gung auch in der Nachfrist fehl, kann der 
Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn nicht 
nur ein unerheblicher Mangel vorliegt, oder 
die Vergütung mindern. Eine Nachfristset-
zung zur Mängelbeseitigung ist entbehrlich, 
wenn diese unmöglich ist, wenn sie von GFOS 
verweigert oder in unzumutbarer Weise ver-
zögert wird, wenn begründete Zweifel bezüg-
lich der Erfolgsaussichten bestehen oder 
wenn aus anderen Gründen eine Unzumut-
barkeit für den Kunden gegeben ist. Scha-
densersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen wegen eines Mangels leistet GFOS im 
Rahmen der in § 9 festgelegten Grenzen. 

 
8.7 Erbringt GFOS Leistungen bei der Fehlerer-

mittlung oder -beseitigung, ohne hierzu 
verpflichtet zu sein, kann GFOS eine Vergü-
tung nach Aufwand verlangen, wenn der 
Kunde das Nichtvorliegen eines Mangels 
mindestens grob fahrlässig verkannt hat. 

 
8.8 Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 

Urheberrechten, Patenten oder sonstigen ge-
werblichen Schutzrechten durch GFOS oder 
durch die von GFOS gelieferten, vom Kunden 
vertragsgemäß genutzten Software gegen 
den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, 
und die Nutzung der Software dem Kunden 
ganz oder teilweise rechtskräftig untersagt 
wird, haftet GFOS gegenüber dem Kunden in-
nerhalb der in § 11.9 bestimmten Frist wie 
folgt, wenn und so-weit GFOS diesbezüglich 
ein Verschulden vorzuwerfen ist: 
a) GFOS stellt den Kunden von 

rechtskräftig festgestellten An-
sprüchen Dritter wegen der Verlet-
zung von Schutzrechten aufgrund 
einer vertragsgemäßen Nutzung 
der Software sowie von den hier-
durch verursachten Kosten der 

Rechtsverteidigung in den Gren-
zen der in § 10 vereinbarten Haf-
tungsbeschränkung frei. 

b) Der Kunde wird GFOS bei allen Scha-
densminderungsmaßnahmen ange-
messen unterstützen. Die vorste-
henden Verpflichtungen von GFOS 
gemäß § 8.8.a bestehen nur, soweit 
der Kunde GFOS von der Geltend-
machung oder Androhung solcher 
Ansprüche unverzüglich schriftlich 
benachrichtigt, alle außergerichtli-
chen und gerichtlichen Abwehrmaß-
nahmen und Vergleichsverhandlun-
gen GFOS vorbehalten bleiben oder 
nur im schriftlichen Einvernehmen 
mit GFOS geführt werden, der 
Kunde jede von GFOS für die Beur-
teilung der Lage oder Abwehr der 
Ansprüche gewünschte Information 
unverzüglich zugänglich macht und 
angemessene Unterstützung ge-
währt. Der Kunde verpflichtet sich, 
GFOS sowie ggf. betroffenen Vorlie-
feranten von GFOS (z.B. Soft-
warehersteller, von dem GFOS 
Drittsoftware bezogen hat) Gele-
genheit zu geben, sich an einem 
eventuellen Rechtsstreit zu beteili-
gen. Der Kunde hat GFOS und ggf. 
die Vorlieferanten von GFOS bei der 
Führung eines solchen Rechtsstreits 
in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der 
Kunde hat Handlungen zu unterlas-
sen, die die Rechtsposition von 
GFOS oder der Vorlieferanten von 
GFOS beeinträchtigen könnten, ins-
besondere Anerkenntnisse und Ver-
gleiche nur mit Zustimmung von 
GFOS vorzunehmen. Stellt der 
Kunde die Nutzung der Hardware 
aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist 
er verpflichtet, den Dritten darauf 
hinzuweisen, dass mit der Nutzungs-
einstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden 
ist  

 
8.9 Ansprüche wegen mangelhafter Software 

verjähren innerhalb eines (1) Jahres ab Liefe-
rung bzw. Bereitstellung der Software an den 
Kunden. Diese Verkürzung der 
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Verjährungsfrist auf ein (1) Jahr gilt nicht für 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Verletzung von Pflichten von 
GFOS, der gesetzlichen Vertreter von GFOS 
oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit, bei Ansprüchen nach dem Produkt-
haftungsgesetz und bei der Verletzung einer 
Beschaffenheitsgarantie. Für Schadenser-
satzansprüche des Kunden findet im Übrigen 
der nachfolgende § 9 Anwendung. 

 
8.10 Weitergehende Ansprüche des Kunden we-

gen oder im Zusammenhang mit Mängeln 
oder Mangelfolgeschäden, gleich aus wel-
chem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der 
Bestimmungen in § 9, soweit es sich nicht um 
Schadensersatzansprüche aus einer Garantie 
handelt, welche den Kunden gegen das Risiko 
von etwaigen Mängeln absichern soll. Auch in 
diesem Fall haftet GFOS aber nur für den ty-
pischen und vorhersehbaren Schaden. 

 
8.11 Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachge-

mäß nach, werden unzulässige Änderungen 
an der Software vorgenommen, Teile ausge-
wechselt oder Betriebs- oder Wartungsan-
weisungen nicht befolgt, besteht keine Haf-
tung von GFOS für die daraus entstehenden 
Folgen. Das gilt jedoch nicht, wenn der Ge-
währleistungsfall nachweisbar nicht auf einen 
der vorgenannten Ausschlussgründe zurück-
zuführen ist. 

 
8.12 Insbesondere ist die Gewährleistung und die 

sich hieraus ergebende Haftung ausgeschlos-
sen für die Folgen fehlerhafter Benutzung, 
übermäßigen Einsatzes oder ungeeigneter 
Lagerbedingungen, beispielsweise die Folgen 
chemischer, elektromagnetischer, mechani-
scher oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht 
den vorgesehenen, durchschnittlichen Stan-
dardeinflüssen entsprechen. Dies gilt nicht 
bei arglistigem oder vorsätzlichem Verhalten 
seitens GFOS oder Verletzung von Leib, Le-
ben oder Gesundheit oder einer Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

 
§ 9 Haftung 
 
9.1  GFOS haftet unbeschränkt für Schäden, die 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

werden, für Schäden aus einer Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, sowie für 
Schäden, die eine Ersatzpflicht begründen.   

 
9.2 Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haftet GFOS 

nur, soweit es sich um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Überlassungsvertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
vertrauen durfte. Im Übrigen ist die Haftung 
für leicht fahrlässig verursachte Schäden aus-
geschlossen. § 9.1 bleibt unberührt.   

 
9.3 Bei der einfach fahrlässigen Verletzung von 

wesentlichen Vertragspflichten durch GFOS 
ist die Ersatzpflicht auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden 
ist der Schaden, den GFOS bei Vertrags-
schluss als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder den GFOS 
bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schä-
den und Folgeschäden, die Folge einer nicht 
vertragsgemäßen Leistungserbringung sind, 
sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung der Software typischerweise zu erwar-
ten sind. § 9.1 bleibt unberührt. 

 
9.4 Die Haftung von GFOS ist in den Fällen von 

§ 9.3 auf zweihundertfünfzig CHF (CHF 
250.000,00) pro Schadensfall beschränkt. 
Falls nach Auffassung des Kunden das vo-
raussehbare Vertragsrisiko diesen Haf-
tungshöchstbetrag nicht nur unerheblich 
übersteigt, ist GFOS bereit, gegen entspre-
chende Vergütung für die Risikoübernahme 
eine angemessene höhere Haftungssumme 
zu vereinbaren, vorausgesetzt, dass hierfür 
Versicherungsschutz vereinbart werden 
kann. 

 
9.5 Bei Datenverlust bzw. Datenvernichtung 

haftet GFOS nur, soweit GFOS die Vernich-
tung vorsätzlich, grob fahrlässig oder auf-
grund eines Verstoßes gegen eine wesent-
liche Vertragspflicht verursacht hat. Die 
Haftung von GFOS für die einfach fahrläs-
sige Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht ist im vorstehenden Fall der 
Höhe nach auf den Schaden begrenzt, der 
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auch im Fall einer ordnungsgemäßen Daten-
sicherung durch den Kunden entstanden 
wäre. 

 
9.6 Auch soweit der Kunde dazu durch schrift-

liche Zusatzvereinbarung berechtigt ist, die 
Software weiteren Konzerngesellschaften 
zur Verfügung zu stellen, bleibt der Kunde 
der alleinige Vertragspartner von GFOS und 
können Ansprüche gegen GFOS allein von 
dem Kunden geltend gemacht werden. Der 
Kunde stellt GFOS von allen Ansprüchen 
frei, falls seine weiteren Konzerngesell-
schaften in Zusammenhang mit der Nut-
zung der Software Ansprüche unmittelbar 
gegen GFOS geltend machen. 

 
9.7 Die vorstehenden Regelungen zur Haf-

tungsbeschränkung gelten auch für die per-
sönliche Haftung der Mitarbeitenden, Ver-
treter und Organe von GFOS. 

 
9.8 Schadensersatzansprüche und Ansprüche 

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen des 
Kunden verjähren innerhalb von einem (1) 
Jahr; hinsichtlich des Beginns der Verjäh-
rungsfrist finden die Bestimmungen des OR 
Anwendung. Dies gilt nicht für Ansprüche 
auf Schadenersatz und Ansprüche auf Er-
satz vergeblicher Aufwendungen wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz und bei der Verlet-
zung einer Beschaffenheitsgarantie. Dies 
gilt weiter nicht für Ansprüche, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von GFOS bzw. eines ge-
setzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen von GFOS beruhen. 

 
9.9 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vor-

stehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
§ 10 Geheimhaltung, Datenschutz, Referenzen 
 
10.1 Der Kunde verpflichtet sich zur Geheimhal-

tung solcher Tatsachen, Unterlagen und 
Kenntnisse, die ihm im Zuge der Durchfüh-
rung der geschäftlichen Beziehungen mit 
GFOS zur Kenntnis gelangen und techni-
sche, finanzielle, geschäftliche oder markt-
bezogene Informationen über das Unter-
nehmen GFOS beinhalten, sofern GFOS die 

jeweilige Information als geheimhaltungs-
bedürftig bezeichnet oder an ihrer Geheim-
haltung ein offenkundiges Interesse hat 
(nachfolgend insgesamt „vertrauliche In-
formationen“). Der Kunde wird die vertrau-
lichen Informationen ausschließlich zum 
Zwecke der vertragsgemäßen Umsetzung 
und Durchführung der Vertragsbeziehung 
mit GFOS verwenden. 

 
10.2 Die Weitergabe von vertraulichen Informa-

tionen durch den Kunden an Dritte bedarf 
der ausdrücklichen und vorherigen schriftli-
chen Zustimmung durch GFOS. 

 
10.3 Die Geheimhaltungspflicht gemäß obigem 

§ 10.1 besteht nicht, soweit die jeweilige 
vertrauliche Information nachweislich: 

 
a) ohne Zutun des Kunden allgemein 

bekannt ist oder wird oder 
b) dem Kunden bereits bekannt war 

oder von einem zur Weitergabe be-
rechtigten Dritten bekannt ge-
macht wird oder 

c) von dem Kunden ohne Zutun von 
GFOS und ohne Verwertung ande-
rer durch den vertraglichen Kon-
takt erlangter Informationen oder 
Kenntnisse entwickelt wird oder 

d) aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften oder gerichtlicher 
oder behördlicher Anordnungen 
preisgegeben werden muss. 

 
10.4 Der Kunde wird die Software seinen Mitar-

beitenden nur zugänglich machen, soweit 
dies zur Ausübung der ihm eingeräumten 
Nutzungsrechte erforderlich ist. Er wird alle 
Mitarbeitenden, denen er Zugang zur Soft-
ware gewährt, über die Rechte von GFOS an 
der Software und die Pflicht zur Geheimhal-
tung belehren und diese schriftlich zur Ge-
heimhaltung verpflichten, soweit die betref-
fenden Mitarbeitenden nicht aus anderen 
Rechtsgründen zur Geheimhaltung mindes-
tens in vorstehendem Umfang verpflichtet 
sind. 

 
10.5 Der Kunde ist für die Einhaltung aller ein-

schlägigen gesetzlichen Datenschutzbe-
stimmungen, insbesondere für die Recht-
mäßigkeit der Datenweitergabe und 
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Datenverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten seiner Mitarbeitenden und der 
sonstigen Betroffenen im Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung durch GFOS 
verantwortlich. GFOS wird die personenbe-
zogenen Daten des Kunden im Rahmen der 
vertraglich geschuldeten Leistungserbrin-
gung und gemäß den datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen bzw. den Bestimmun-
gen des Überlassungsvertrags verarbeiten. 

 
10.6 Die Parteien verarbeiten personenbezogene 

Daten unter Einhaltung der jeweils gelten-
den Bestimmungen zum Datenschutz, ins-
besondere des schweizerischen Daten-
schutzgesetzes (DSG 2023, Art. 4-26).  

 
10.7 Personenbezogene Daten des Kunden wer-

den von GFOS erhoben, gespeichert, verar-
beitet und genutzt, wenn, soweit und so-
lange dies für die Begründung, die Durch-
führung oder die Beendigung des 

 SaaS Vertrages mit dem Kunden erforder-
lich ist (Art. 7 und 8 DSG). Eine weiterge-
hende Erhebung, Speicherung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Da-
ten des Kunden erfolgt nur, soweit eine 
Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt 
oder der Kunde eingewilligt hat. Dem Kun-
den ist bekannt, dass zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen und Erfüllung des 
Vertrages mit dem Kunden die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der Kontaktda-
ten der Ansprechpartner des Kunden 
(Name, E-Mail-Adressen, etc.) auf Basis von 
Art. 7 Abs. 1 DSG erforderlich ist. GFOS ist 
insbesondere berechtigt, die Daten an 
Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men und Erfüllung des Vertrages (z.B. für 
Leistungserbringung, Rechnungsstellung 
oder Kundenbetreuung) gemäß Art. 15 DSG 
oder Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 DSG erfor-
derlich ist. GFOS wird diese Daten ferner 
ggf. auch zum Zwecke der Forderungs-
durchsetzung im Einklang mit Art. 7 Abs. 1 
lit. b und f DSG an Dritte (z.B. Inkasso-Un-
ternehmen) weiterleiten. 

 
10.8 Die Datenschutzhinweise von GFOS sind 

abrufbar unter 
 https://www.gfos.com/de/datenschutz.  

 
10.9 Soweit GFOS im Rahmen der Erfüllung des 

Überlassungsvertrages personenbezogene 
Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, 
wird GFOS die personenbezogenen Daten 
nur im Rahmen der vertraglich geschuldeten 
Leistungserbringung oder anderer schriftli-
cher Weisungen des Kunden und gemäß 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verarbeiten. Die Einzelheiten der Auf-
tragsverarbeitung werden die Parteien in ei-
ner gesonderten „Vereinbarung über eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten im Auftrag“ festlegen. Diese geht in ih-
rem Anwendungsbereich den Regelungen 
dieser AGB-Software vor. 

 
10.10 GFOS ist berechtigt, auf die Vertragsbezie-

hung zum Kunden in geeigneter Form in 
Broschüren und Publikationen (bspw. Refe-
renzlisten) hinzuweisen, dies schließt die 
Nutzung des Firmenlogos des Kunden mit 
ein. Sollte der Kunde damit nicht einverstan-
den sein, wird er GFOS entsprechend darauf 
schriftlich oder in Textform hinweisen. 

 
§ 11 Selbstbelieferungsvorbehalt, Höhere Gewalt und 
sonstige Behinderungen  
 
11.1  Erhält GFOS aus von GFOS nicht zu vertre-

tenden Gründen für die Erbringung der von 
GFOS geschuldeten Leistung erforderliche 
Leistungen der Unterauftragnehmer von 
GFOS trotz ordnungsgemäßer und ausrei-
chender Eindeckung vor Vertragsabschluss 
mit dem Kunden nicht, nicht richtig, oder 
nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse hö-
herer Gewalt ein, so wird GFOS die Kunden 
rechtzeitig schriftlich oder in Textform in-
formieren. In diesem Fall ist GFOS berech-
tigt, die Leistungserbringung um die Dauer 
der Behinderung herauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils von 
dem Überlassungsvertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten, soweit GFOS der 
vorstehenden Informationspflicht nachge-
kommen ist. Ein Fall „höherer Gewalt“ ist je-
des außerhalb des Einflussbereiches von 
GFOS liegende unvorhergesehene, außer-
gewöhnliche Ereignis, durch das GFOS un-
vermeidbar ganz oder teilweise an der Erfül-
lung seiner vertraglichen Verpflichtungen 
gehindert wird, und das auch durch die 
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zumutbare Sorgfalt seitens GFOS nicht 
hätte abgewendet oder unschädlich ge-
macht werden können. Als höhere Gewalt in 
diesem Sinne gelten insb. unvorhergese-
hene politische Ereignisse oder Unruhen, 
einschließlich Krieg, Terror-Anschläge, Feu-
erschäden, Streiks und rechtmäßige Aus-
sperrungen sowie nicht verschuldete Be-
triebsschließungen, nicht vermeidbare Ha-
cker- und/oder Cyber-Angriffe Dritter, wie 
z.B. DDOS-Attacken oder Ransomware-At-
tacken, Naturkatastrophen, wie z.B. Über-
schwemmungen, behördliche Anordnun-
gen, Epidemien und Pandemien, wie z.B. das 
Covid19-Virus. 

 
11.2 Der Kunde ist nur dann berechtigt, nach 

fruchtlosem Verstreichen einer angemesse-
nen Nachfrist wegen des noch nicht erfüll-
ten Teils von dem Überlassungsvertrag zu-
rückzutreten, wenn ihm ein weiteres Fest-
halten am Kaufvertrag objektiv unzumutbar 
ist und das Ereignis nach § 11.1. bereits län-
ger als 3 Monate andauert. Weitergehende 
Ansprüche des Kunden, insbesondere sol-
che auf Schadensersatz, sind in diesem Fall 
ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, 
bis dahin erbrachte Leistungen nach Maß-
gabe des insoweit Vereinbarten zu vergü-
ten. 

 
§ 12 Schlussbestimmungen 
 
12.1  Erfüllungsort für alle vertraglichen Ver-

pflichtungen ist der Sitz von GFOS. 
 
12.2 GFOS ist jederzeit berechtigt, die Rechte 

und Pflichten aus dem SaaS-Vertrag auf 
Unternehmen der GFOS-Gruppe zu über-
tragen 

 
12.3 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusi-

cherungen, Änderungen und Ergänzungen 
des Überlassungsvertrages (einschließlich 
dieser AGB-Software) sowie sonstige Erklä-
rungen im Zusammenhang mit dem Über-
lassungsvertrag, die eine Rechtsfolge auslö-
sen (z.B. Fristsetzungen, Rücktritt), bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für Änderungen oder Ergän-
zungen zu oder die Abbedingung dieser 
Schriftformklausel. Soweit Schriftform vor-
geschrieben ist, wird sie auch gewahrt 

durch Übermittlungen mittels Telefax, digi-
taler / elektronischer Unterschriften und 
Signaturen (z.B. DocuSign). Die telekommu-
nikative Übermittlung der betreffenden Er-
klärungen per E-Mail ist jedoch hierfür nicht 
ausreichend. Der Vorrang einer Individual-
vereinbarung bleibt unberührt.  

 
12.4 Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitig-

keiten der Parteien aus oder in Zusammen-
hang mit dem Überlassungsvertrag ist, so-
weit gesetzlich zulässig, Zürich, Schweiz; 
GFOS ist jedoch auch berechtigt, den Kun-
den an seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. Die vorstehende Gerichts-
standvereinbarung gilt nicht, soweit sich 
aus Gesetz ein abweichender, ausschließli-
cher Gerichtsstand ergibt. 

 
12.5 Der Überlassungsvertrag einschließlich die-

ser AGB-Software) unterliegen dem Recht 
der Schweiz. Die Vorschriften des Internati-
onalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts 
(CISG) finden keine Anwendung. 

 
12.6  Sollte eine Bestimmung dieser AGB-Soft-

ware oder des Überlassungsvertrages ganz 
oder teilweise nichtig sein oder werden 
oder sollte sich eine Lücke im Überlassungs-
vertrag oder seinen Ergänzungen heraus-
stellen, wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 

 


